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BETREFF  Steuergeheimnis; 
  Mitteilungen der Finanzbehörden zur Durchführung dienstrechtlicher Maßnahmen bei 

Beamten und Richtern 
BEZUG  BMF-Schreiben vom 12. März 2010 - IV A 3 - S 0130/08/10006 - (BStBl I S. 222); 

TOP 12 der Sitzung AO II/2011 

GZ  IV A 3 - S 0130/08/10006 
DOK  2011/0483626 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder wird das BMF-Schreiben vom 12. März 2010 - IV A 3 - S 0130/08/10006 - wie folgt 

geändert: 

 

1. Nummer 1.5 wird wie folgt gefasst: 

 

„1.5 Ein zwingendes öffentliches Interesse an der Übermittlung im Sinne von § 30 

Abs. 4 Nr. 5 AO besteht insbesondere, wenn die mitteilende Stelle zur Über-

zeugung gelangt ist, dass ein schweres Dienstvergehen vorliegt, der Sachver-

halt mithin nach ihrer Auffassung geeignet erscheint, eine im Disziplinarver-

fahren zu verhängende Maßnahme von Gewicht, das heißt grundsätzlich eine 

Zurückstufung oder die Entfernung aus dem Dienst, zu tragen (vgl. BVerfG, 

Beschluss vom 6. Mai 2008 - 2 BvR 336/07, NJW 2008 S. 3489).  

 

Ein relevanter Verstoß gegen Dienstpflichten und damit ein zwingendes öffent-

liches Interesse an einer Datenübermittlung kann auch darin liegen, dass das in 

Rede stehende Delikt das Ansehen und die Funktionsfähigkeit des Beamten-

tums nachhaltig schädigen könnte (BVerwG, Beschluss vom 5. März 2010 
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Seite 2  - 2 B 22/09, NJW 2010 S. 2229). Dies kann der Fall sein, wenn der Kernbe-

reich der dienstlichen Pflichten betroffen ist oder wenn es um Bereiche der 

öffentlichen Verwaltung geht, die - wie insbesondere die Finanzverwaltung - 

für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Verwaltung von 

besonders hoher Bedeutung sind. Für diese Prüfung sind nicht allein der Um-

fang der Steuerhinterziehung (Höhe der verkürzten Steuern), sondern auch Art 

und Dauer der Straftat(en) zu berücksichtigen. Ein zwingendes öffentliches 

Interesse kann z. B. auch bei einem geringen Steuerausfallschaden dann 

vorliegen, wenn die Steuerhinterziehung durch Beamte der Finanzverwaltung 

begangen und von weiteren Delikten, insbesondere von geschäftsmäßiger 

Hilfeleistung in Steuersachen, begleitet wird, die über einen längeren Zeitraum 

begangen wurden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 5. März 2010, a.a.O.).“   

 

2. Nummer 2.5 wird wie folgt gefasst: 

 

„2.5 Bei den unter Nr. 2.1 bis 2.4 genannten Sachverhalten ist zu prüfen, ob ein 

schweres Dienstvergehen vorliegt. Die Regelungen in Nr. 1.5 gelten 

entsprechend. Ist dies zur Überzeugung der mitteilenden Stelle nicht der Fall, 

ist eine Offenbarung der in einem Verfahren nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 AO 

bekannt gewordenen Daten nicht zulässig.“ 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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